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hat, werden auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 und der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 908/2014 im Internet veröffentlicht. Diese 
Daten können zum Zweck des Schutzes der finanzi
ellen Interessen der Europäischen Union von Rech
nungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen 
der Europäischen Union, des Bundes, der Länder, 
der Kreise und der Gemeinden verarbeitet werden.« 

n. 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Dezember 2015 in 
Kraft. 
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GLIEDERUNG 

1 Zuwendungszie! 

2 Rechtsgrundlagen 

3 Allgemeine Bestimmungen 

4 Teil A Vertragsnaturschutz 

- Al: Extensivienmg landwirtschaftlich genutzter Flächen bis zum 
vollständigen Bewirtschaftungsverzicht sowie Wiederaufnahme 
oder Beibehaltung einer extensiven Bewirtschaftung, pllegendc 
Bewirtschaftung landwirtschaftlich nutzbarer Flächen (auf 
>> Bruttoflächen <<) 

- A2: Pflege und Entwicklung nicht landwirtschaftlich genutzter Flii
chen (keine >>Bruttoflächen«) 

5 Teil BArten- und Biotopschutz 
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6 Teil C Grunderwerb zur Biotopentw.ick!ung!Entschädigung 
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- D4: lnvestition des Landes oder einer Einrichtung mit Landesbeteili
gung 

8 Teil E Dienstleistungen 

- EI: Dienstleistung für Biotopvernetzung und Mindestt1ur 

- E2: DienstleislLmg im Rahmen von integrativ wirkendem Natur-
schutzansatz 

E3: Dicnstleistnng zum Zwecke des Naturschutzes. der Landschafts-
pflege und der Landeskultur 
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10 Cross Compliance 

11 Publizität bei EU-kolinanzierten Vorhaben 

12 Transparenz bei EU-kofinanzierten Vorhab'"' 

13 Beihilferechtliche Grundlagen nach Artikell07 und 108 AEUV 

14 Inkrafttreten 

15 Anhänge 

2 

2.1 

Die Richtlinie ist Grundlage der Förderung von Maß
nahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege 
und der Landeskultur gemäß § 5 des Naturschutzge
setzes (NatSchG). 

Die geförderten Maßnahmen dienen insbesondere 

- der Verwirklichung der Ziele in § l in Verbindung 
mit§ 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 

- der Verwirklichung der Ziele gemäß § 1 in Verbin
dung mit§ 2 NatSchG, 

- der Pflege und Gestaltung der Kultur- und Erho
lungslandschaft gemäß § l in Verbindung mit § 2 
des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes. 

Die Maßnahmen dienen weiterhin den Zielen der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent
wickJung des ländlichen Raums (ELER), insbeson
dere Artikel 5 Nummer 4 Buchstabe a zum Zwecke 
des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der 
Landeskultur, der Erhaltung, Wiederherstellung und 
Verbesserung der Biodiversität, von Ökosystemen, 
des natürlichen Erbes und der Kulturlandschaft im 
überwiegend öffentlichen Interesse. 

Rechtsgrundlagen 

Die Zuwendungen werden gewährt nach 

- §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung 
und den Verwaltungsvorschriften hierzu, 

- dem NatSchG, insbesondere §§ 3, 5, 6, 58, 63, 
65, 

- dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz, ins
besondere § 7 Abs. 3 und die §§ 16, 16a, 22 und 
25b, 

- der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über die Förderung der ländlichen Entwick
lung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
und zur Aufl1ebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/ 
2005 (ABI. Nr. L 347 vom 20.12. 2013, S. 487), die 

zuletzt durch Delegierte Verordnung 2015/ 
791 (ABL L 127 vom 22.5.2015, S.l) geändert 
worden ist. 

- der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des 
sehen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über die Finanzierung, die und 
das Kontrollsystem der Gemeinsamen 
und zur Aufhebung der Verordnungen 
Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, 
(EG) Nr. 814/2000, Nr. 1290/2005 und 
Nr.485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20. 12. 
2013,S.549),diedurchVerordnung Nr.l310/ 
2013 (ABl. L 347 vom 20. 12.2013, S. geän-· 
dert worden ist, 

- der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 
der Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durch
führungsbestimmungen zur Verordnung 
Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich des integrierten Verwal
tungs- und Kontrollsystems, der Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums und der Cross
Compliance (ABJ. L 227 vom 31. 07.2014, S. 

- der delegierten Verordnung Nr. 640/2014 der 
Kommission vom 11. März 2014 zur 
der Verordnung Nr. 1306/2013 des 
sehen Parlaments und des Rates in Bezug auf das 
integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und 
die Bedingungen für die Ablehnung oder Rück
nahme von Zahlungen sowie für 
tionen im Rahmen von Direktzahlungen, Entwick
lungsmaßnahmen für den ländlichen Raum und der 
Cross-Compliance (ABl. L 181 vorn 20. 6. 2014, 
S.48), 

- der Durchführungsverordnung 82112014 
der Kommission vom 28. Juli 2014 mit Durch
führungsbestimmungen zur Verordnung 
Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Einzelheiten betreffend 
die Übertragung und Verwaltung von Programm
beiträgen, die Berichterstattung über Finanzinstru
mente, die technischen Merkmale der Informa
tions- und Kommunikationsmaßnahmen für Vorha
ben und das System zur Aufzeichnung und Spei
cherung von Daten (ABl. L 223 vom 29.7. 
S. 7), 

- der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 
der Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durch-
führungsvorschriften zur Verordnung 
Nr. 1305/20 l3 des Europäischen Parlaments 
des Rates über die Förderung der ländlichen Ent
wicklung durch den Europäischen Landwirtschafts
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) (ABl. L 227 vom 31. 7. 2014, S. 18), 

- der delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der 
Kornmission vom 11. März 2014 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäi
schen Parlaments und des Rates über die Förderung 
der ländlichen Entwicklung durch den Europäi
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) und zur Einführung 
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von Übergangsvorschriften (ABI. L 227 vom 
31. 7. 2014, S.1) die durch Delegierte Verordnung 
(EU) 2015/1367 (ABI. L221 vom 8. 8. 2015) geän
dert worden ist, 

-der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommis
sion vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Verein
barkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar
und Forstsektor und in ländlichen Gebieten ·mit 
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu
ropäischen Union (ABI. L 193 vom 1. 7.2014, S.1), 

- der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäi
schen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den. Europäischen Sozial
fonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres
und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestim
mungen über den Europäischen Fonds für regio
nale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, 
den Kohäsionsfonds und den Europäischen Mee
res- und Fischereifonds und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABI. 
L 347 vom 20.12.2013, S.320), 

- der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 335/2013 
der Kommission vom 12. April2013 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 mit Durch
führungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 des Rates über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch den Eu
ropäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick
lung des ländlichen Raums (ELER) (ABI. L 105 
vom 13.4.2013, S.1, ber. ABI. L 195 vom 18. 7. 
2013, S. 30), 

- der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 398/2013 
der Kommission vom 30. April2013 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2006 mit Durch
führungsvorschriften zur Verordnung (EG) 
Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Buchfüh
rung der Zahlstellen, der Ausgaben- und Einnah
menerklärungen und der Bedingungen für die Er
stattung der Ausgaben im Rahmen des EGFL und 
des ELER (ABI. L 120 vom 1. 5. 2013, S.9), 

- der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 375/2012 
der Kommission vom 2. Mai 2012 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr: 885/2006 mit Durch
führungsvorschriften zur ·Verordnung (EG) 
Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Zulassung 
der Zahlstellen und anderen Einrichtungen sowie 
des Rechnungsabschlusses für den EGFL und den 
ELER (ABI. L 118 vom 3.5.2012, S.4), 

-der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommis
sion vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Ar
beitsweise der Europäischen Union auf De-mini-
mis-Beihilfen, · 

-der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommis
sion vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Ar-

beitsweise der Europäischen Union auf De-mini
mis-Beihilfen (ABI. L 352 vom 24. 12.2013, S.1), 

- der Rahmenregelung der Europäischen Union für 
staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und 
in ländlichen Gebieten 2014-2020 (2014/C 
204/01), 

- der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des 
Rates vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemein
schaften (ABI. L 312 vom 23.12.1995, S.1), 

- Dritter Maßnahmen- und Entwicklungsplan Lände 
licher Raum Baden Württemberg 2014-2020 
(MEPLIII), 

- sowie nach Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift 

in der jeweils geltenden Fassung. 

2.2 Die Zuwendungen werden ohne Rechtsverpflichtung 
von den Bewilligungsstellen nachpflichtgemäßem 
Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltser
mächtigungen bewilligt. 

2.3 Für die Aufhebung und Erstattung der Zuwendun
gen sind das Landesverwaltungsverfahrensgesetz 
(LVwVfG), insbesondere die §§ 48, 49, 49a und 54 
sowie geg~benenfalls Artikel 54, 56 und Artikel 63 . 
der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, Art. 35 der Ver
ordnung (EU) Nr.640/2014 und Artikel 63 der Ver
ordnung (EU) Nr. 809/2014 anzuwenden, in der je
weils geltenden Fassung. 

3 Allgemeine Bestimmungen 
3.1 ·nie Auswahl der Vorhaben für die Teile B bis E er

folgt anhand der vom Ministerium für den Ländli
chen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württem
berg aufgestellten Auswahlkriterien. 

3.2 Eine Zuwendung hat einem der nachfolgend genann
ten Gebiete (räumliche oder fachliche Kulisse) zu 
dienen: 
- Nationalpark, 

- Biosphärengebiet, 

-Naturschutzgebiet, 

- Landschaftsschutzgebiet, 

-Naturdenkmal, 

- Geschützter Landschaftsbestandteil, 

- Nicht-Aufforstungsgebiet nach § 25b des Land-
wirtschafts- und Landeskulturgesetzes (Satzung 
der Gemeinde), 

- Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 1 des Übereinkom
mens über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebens
raum für Wasser- und Watvögel (BGBl II 1976 
S.1265). 

Die vorgenannten Gebiete müssen ausgewiesen oder 
einstweilig sichergestellt sein, oder es muss das Ver
fahren der Ausweisung eingeleitet worden sein. 

- Natura 2000-Gebiet nach den Maßgaben der Richt
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere unQ.. Pflanzen (ABI. L 206 vom 
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22. 7.1992, S. 7), geändert durch Richtlinie 97/62/ 
EG des Rates vom 27. Oktober 1997 (ABl. L 305 
vom 8.11.1997, S.42) und Verordnung 
Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. September 2003 (AB!. L 284 
vom 31. 10.2003, S. 1) und Richtlinie 2006/105/EG 
des Rates vom 20. November 2006 (ABI. L 363 
vom 20. 12.2006, S. 368) (»FFH-Richtlinie«), der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifi
zierte Fassung) (»Vogelschutz-Richtlinie«). 

- Gesetzlicher Biotopverbund nach§ 21 BNatSchG, 

- Gesetzlich geschützter Biotop gemäß § 30 
BNatSchG bzw. § 33 NatSchG, 

- landeseigene naturschutzwichtige Grundstücke, 

- ein vom Ministerium anerkanntes Projektgebiet mit 
integrativ wirkendem Naturschutzansatz oder eine 
vom Ministerium anerkannte Einrichtung 

- LEADER-Aktionsgebiet, 

- Gebiet einer von der unteren Verwaltungsbehörde 
anerkannten Biotopvernetzungskonzeption oder 
Konzeption zur Sicherung der Mindestflur, 

- Projektgebiet für Landschafts- oder Biotoppflege 
zum Erhalt von Lebensräumen und Arten oder Pro
jektgebiet beziehungsweise Programm für den Ar
tenschutz, spezielle Vorkommen seltener, bedrohter 
(»Rote Liste«) beziehungsweise geschützter Pflan
zen- und Tierarten (§ 38 BNatSchG) unter der Vor
aussetzung einer von der nächsthöheren Stelle an
erkannten fachlichen Begründung und Meldung an 
das Ministerium. 

- Umsetzung des Artenschutzprogramms (ASP), der 
Arten- und Biotophilfskonzepte und des Zielarteu
konzeptes des Landes. 

- Umgebungs-, Einzugs-, Einfluss- oder Gefähr
dungsbereich der vorgenannten Gebiete (Pufferbe
reich). 

3.3 Bewilligungsstelle ist die zuständige Behörde (ent
sprechend Nummer 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 und 8.3); bei flä
chenbezogenen Maßnahmen wird die Bewilligungs
stelle durch die Lage der betroffenen Fläche, in allen 
anderen Fällen durch den Wohnsitz des Zahlungs
empfängers bestimmt. Hat der Empfänger keinen 
Wohnsitz innerhalb des Landes, so ist die Behörde 
zuständig, in deren Zuständigkeitsbereich der über
wiegende Teil der von ihm in Baden-Württemberg 
bewirtschafteten Fläche liegt. 

Überlappen sich die Gebietskulissen, stimmen sich 
die Behörden ab. 

3.4 Die ökologische Wirksamkeit der geförderten Maß
nahmen ist in geeigneten Fällen durch begleitende 
Untersuchungen von der Bewilligungsstelle zu ge
währleisten. 

3.5 Der Empfänger der Zuwendung muss bei EU-kofi
nanzierten Vorhaben seinen Betriebssitz (bei Privat
personen seinen Wohnsitz) in einem EU-Mitglied
staat haben. 

3.6 Der Empfänger beantragt bei der unteren Verwal
tungsbehörde eine Registrier-Nummer« (Unterneh
mensnummer) zur Teilnahme am Förderverfahren. 

3.7 Bei flächenbezogenen Maßnahmen ist die Größe der 
Fläche exakt festzulegen und die Flurstücksnummer 
anzugeben. Die Lage von Teilflächen ist durch einen 
Plan oder eine Skizze zu belegen. 

3.8 Bei einer Maßnahme in einem laufenden Flurneuord
nungsverfahren oder in einer im Arbeitsplan 
nommenen Flurneuordnung ist § 34 des Flurbereini
gungsgesetzes zu beachten. 

3.9 Bei Pflegemaßnahmen ist das Vorliegen einer 
pflicht nach § 26 des Landwirtschafts- und Landes
kulturgesetzes zu berücksichtigen. 

3.l 0 Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen nach § 15 und 
§ 16 BNatSchG und Sanierungsmaßnahmen nach 
§ 19 BNatSchG sowie Maßnahmen, die auf einer an
deren gesetzlichen Vorgabe beruhen, werden nicht 
gefördert. 

3.11 Maßnahmen, für die Zuwendungen nach dieser Ver
waltungsvorschritt gewährt werden, können auf das 
naturschutzrechtliche Ökokonto nur 
werden, wenn die Maßnahme mit der einn1aligen Zu
wendung abgeschlossen ist und dauerhaft wirkt. 
Hierfür kommen nur Maßnahmen nach den Teilen B 
und D dieser Verwaltungsvorschrift in Betracht. Die 
Anrechnung beschränkt sich auf den Eigenanteil des 
Zuwendungsempfängers. 

3.12 Eine Zuwendung nach dieser Verwaltungsvorschrift 
erfolgt nur, wenn die Maßnahme nicht nach anderen 
Vorschriften der EU, des Bundes, des Landes (bei
spielsweise FAKT, SchALVO) oder der Kommunen 
bezuschusst wird. 

3.13 Zuwendungen für Maßnahmen der Teile B bis E dür
fen nur für Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht 
begonnen sind. Ausnahmen hiervon kann die Bewilli
gungsstelle für solche Vorhaben zulassen, deren Not
wendigkeit dem Zuwendungsempfänger vor Beginn 
der Maßnahme von der Bewilligungsstelle 
wurde (Genehmigung vorzeitiger Maßnahmenbe
ginn). 

3.14 Anträge mit einem Zuwendungsbetrag unter 200 € 
pro Jahr werden nicht bewilligt. Für Ehrenamtliche 
(einschließlich Vereine) beträgt der Mindestzuwen
dungsbetrag 50 € pro Jahr. Aufträge und Verträge un
ter 50 € dürfen nicht abgeschlossen werden. Ein Be
trag von insgesamt unter 100 € (ausschließlich Zin
sen) pro Jahr und Antragsteller im Bereich dieser 
Verwaltungsvorschrift muss nicht zurückgefordert 
(Artikel 54 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1306/ 
2013) werden. 

3.15 Eine Zuwendung an eine Kommune wird nur ge
währt, wenn die zuwendungsfähigen Gesamtkosten 
im Antragsjahr mindestens 1500 € erreichen. 

3.16 Bei besonders naturschutzwichtigen Maßnahmen, für 
die in den Nr. 4 bis 8 der LPR ein höherer Fördersatz 
begründet wird, müssen die Maßnahmen den Zielen 
von mindestens einem der folgenden Gebiete dienen: 
Nationalpark, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale, 
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Natura 2000-Gebiete mit Vorkommen von Lebens
raumtypen und Arten nach der FFH-(92/43/EWG) 
oder Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG), Gesetzli
cher Biotopverbund nach.§ 21 BNatSchG, besonders 
geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG oder§ 33 
NatSchG, Artenschutzprogramm des Landes. 

3.17 Freiwillige Arbeiten und Sachleistungen einschließ
lich Sachspenden von ehrenamtlichen Helfern oder 
Vereinsangehörigen gehören zu denzuwendungsfähi
gen Ausgaben (unbare Eigenle1stungen). 

3.18 Die Abwicklung von LEADER-Maßnahmen erfolgt 
durch die Regierungspräsidien. Der Zuwendungssatz 
kann sich um fünf Prozentpunkte erhöhen. 

3.19 Eine Handlung, die die Voraussetzung für die Erlan
gung einer Zuwendung vortäuscht, hat zur Folge, 
dass die Zuwendung nicht gewährt oger entzogen 
wird (Rechtsmissbrauch im Sinne der Verordnung 
(EG, EURATOM) Nr. 2988/95) oder subventionser
hebliche Tatsachen als Subventionsbetrug nach § 264 
Strafgesetzbuch strafbar sein können. 

3.20 Ziffer 3.1 der ANBest-P/ I finden keine Anwendung. 
Die Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers zur 
Beachtung des Vergaberechts aufgrund .des Vierten 
Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun
gen (GWB), in der Fassung vom 26. Juni 2013 
(BGBL I Nr. 32, S. 1750) das zuletzt durch Verord
nung vom 31. August 2015 (BGBL I S.1474) geän
dert worden ist und der Verordnung über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge (V gV), des Abschnitts 2 der 
VOB/A bzw. des Abschnitts 2 der VOL/A sowie der 
Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) 
in der jeweils gültigen Fassung bleiben unberührt. 

3.21 Anträge müssen schriftlich vorgelegt werden und 
mindestens die folgenden Angaben enthalten: Name 
des Antragstellers und Angaben zur Größe des Unter
nehmens, Beschreibung des Vorhabens oder der Tä
tigkeit, einschließlich Angaben zum Standort sowie 
zum Zeitpunkt des Beginns und zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vorhabens, Angaben z,ur Höhe des 
für die Durchführung des Vorhabens oder der Tätig
keit benötigten Förderbetrags, Aufstellung der förder
fähigen Kosten. 

3.22 Die elektronische Abwicklung des Verwaltungsver
fahrens erfolgt über das Landschaftspflegeinformati
onssystem (LaiS). 

3.23 Zuwendungen können keinem Unternehmen gewährt 
werden, das eim:r Rückforderungsanordnung auf
grund eines früheren Beschlusses der Kommission 
zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Förderung 
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt 
nicht nachgekommen ist. 

3.24 Eine Zuwendung wird keinem Unternehmen in 
Schwierigkeiten gemäß Artikel 2 Nummer 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 702/2014 gewährt. 

3.25 Die Antragsteller werden darauf hingewiesen, dass 
·im Rahmen der Freistellung nach der Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014 für jede Einzelbeihilfe über 
60000 € ab dem 1. Juli 2016 auf einer zentralen Bei
hilfe-Website die Informationen nach Anhang III der 

Verordnung (EU) Nr. 702/2014 veröffentlicht wer
den. 

3.26 Begründete Ausnahmen von dieser Verwaltungsvor
schrift sind zulässig, wenn sie im Interesse des Landes 
liegen und die nächsthöhere Behörde zugestimmt hat. 

4 Teil A Vertragsnaturschutz 

Extensive Bewirtschaftung und Pflege von Flächen 
(Auszahlung über den »Gemeinsamen Antrag«, außer 
bei Zwischenstellen) 

4.1 Zweck der Zuwendung 

- Al: Extensivierung landwirtschaftlich genutzter 
Flächen bis zum vollständigen Bewirtschaf
tungsverzicht, Wiederaufnahme oder Beibe
halten einer extensiven Bewirtschaftung so
wie pflegende · Bewirtschaftung landwirt
schaftlich nutzbarer.Flächen (auf »Bruttoflä
chen«). 

- A2: Pflege und Entwicklung nicht landwirtschaft
lich genutzter Flächen (keine »Bruttoflä
chen«). 

4.2 Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger sind: 

- natürliche Personen, 

- juristische Personen des öffentlichen Rechts, 

-juristische Personen des Privatrechts, 

- Gebietskörperschaften, 

- Zwischenstellen (siehe Nummer 4.6). 

4.3 Bewilligungssteilen 

Bewilligungsstellen sind 

- Regierungspräsidien: 

bei Maßnahmen, die ein Stadt- oder Landkreis oder 
ein Verband zur Landschaftspflege oder -erhaltung 
beantragt oder die kreisübergreifend erfolgen, 

- untere Verwaltungsbehörden. 

4.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

- Die Zuwendung wird als Projektförderung im 
Wege der Vollfinanzierung gewährt. Sie wird durch 
einen Zuwendungsvertrag geregelt. 

-Bei Zwischenstellen kann eine Zuwendung von 
50% und bei besonders naturschutzwichtigen Maß
nahmen (siehe Nummer 3.16) von 70% der zuwen
dungsfähigen Ausgaben als Anteilsfinanzierung 
gewährt werden. 

- Zuwendungsfähig sind die nach Anhang 1 berech
neten Ausgaben. 

4.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

- Für die Zuwendung wird ein öffentlich-rechtlicher 
Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren ge
schlossen. 

-Der Verpflichtungszeitraum beginnt am 1. Januar 
des ersten Verpflichtungsjahres und endet am 3 L 
Dezember des letzten Verpflichtungsjahres. 



Nr.ll GABl. vom 25. November 2015 839 

- Auf den Vertragsflächen ist die gleichzeitige An
erkennung von ökologischen Vorrangflächen im 
Rahmen des Greening ausgeschlossen. 

- In der Regel sollen die Verträge vor Beginn des 
Verpflichtungszeitraums 
spätestens jedoch bis 8 Wochen vor der jeweils 
tenden Einreichungsfrist des Gemeinsamen An
trags, sofern keine dem Vertrag widersprechenden 
Nutzungen stattfinden. 

- Die Bewilligungsstelle kann durch schriftliche Ver
einbarung mit dem Vertragsnehmer die Umwand
lung einer Agrarumweltverpflichtung (LPR Teil A 
oder FAKT) in eine andere Agrarumweltverpflich
tung (nach LPR Teil A) während des laufenden 
Verpt1ichtungszeitraums genehmigen, sofern eine 
solche Umwandlung erhebliche Vorteile für den 
Naturschutz mit sich bringt und die bereits einge
gangene Verpflichtung verschärft wird. Eine Rück
zahlung bereits erhaltener Zuwendungen ist dann 
nicht erforderlich. Der Verpflichtungszeitraum für 
die neue Maßnahme beträgt in der Regel fünf Jahre. 

- In Fällen höherer Gewalt oder außergewöhnlicher 
Umstände kann die zuständige Bewilligungsbe
hörde Ausnahmen von den eingegangenen Ver
pflichtungen zulassen. 

- Wenn in Folge von höherer Gewalt Verpflichtun
gen nicht erbracht werden können, dann sind diese 
Leistungen anteilsmäßig von den Zahlungen für 
das entsprechende Jahr abzuziehen. 

- Fälle höherer Gewalt oder außergewöhnliche Um
stände sind der Bewilligungsbehörde schriftlieb in
nerhalb von fünfzehn Werktagen nach dem Zeit
punkt anzuzeigen, ab dem der oder die Begünstigte 
hierzu in der Lage ist. 

- Landschaftselemente auf Bruttoflächen sind gemäß 
der Verordnung (EU) Nummer 1306/2013 und Ver
ordnung (EU) Nr. 640/2014 Teil der zuwendungs
fähigen Fläche. 

- Bei Auszahlungen, die über den Gemeinsamen An
trag abgewickelt werden, sind die ANBest-P nicht 
anzuwenden. Die Angaben im Gemeinsamen An
trag gelten als Verwendungsnachweis nach VV
LHO Nr. 10.1 zu§ 44 LHO. 

- Mit einem Verein oder Verband, sofern es sich da
bei nicht um Landwirte oder Zusammenschlüsse 
von Landwirten handelt, oder einer Kommune wer
den auf deren selbst bewirtschafteten Flächen keine 
Verträge nach LPR Teil A abgeschlossen. 

- Unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit werden 
Verträge vorrangig mit Land- und Forstwirten oder 
deren Zusammenschlüssen, unabhängig von ihrer 
Rechtsform abgeschlossen. 

- Die Maßnahme muss eindeutig beschrieben, wie
derkehrend und im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013, Verordnung (EU) Nr. 809/2014 so
wie Verordnung (EU) Nr. 640/2014 kontrollierbar 
sein. 

4.6 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

- Werden während der Laufzeit im Rahmen der Ver
waltungskontrolleoder Vor-Ort-Kontrolle Verände
rungen beziehungsweise Abweichungen der Größe 
der Vertragsfläche festgestellt, so ist die 
fläche entsprechend anzupassen. 

- Die Vorgaben nach Cross Compliance bzw. 
der »Baselines« sind einzuhalten (siehe Nummer 

Verfahren 

- Der Vertrag ist nach 
zuschließen. 

- Gebietskörperschaften können als Zwischenstelle 
eine Zuwendung erhalten und diese mit zusätzli·· 
chen Mitteln· bis zu der nach dieser 
vorschrift maximal möglichen Zuwendung für 
jeweiligen Zuwendungsempfänger ergänzen. Maß .. 
nahmen von Zwischenstellen werden nicht EU-ko
finanziert und nicht über den Gemeinsamen 
aus bezahlt. 

- Die Zwischenstelle beantragt die Zuwendung bei 
der Bewilligungsstelle anhand der entsr>re>~h;oond 
Vordrucke bis spätestens 15. November des laufen
den Jahrs (keine Ausschlussfrist). Die Bewilli
gungsstelle gibt die als zuwendungsfähig 
stuften und priorisierten Anträge bis Ende des lau
fenden Jahrs an das Regierungspräsidium in Form 
des Landschaftspflegeprogramms weiter. 

- Die Zuwendung wird im Einvernehmen mit dem 
Regierungspräsidium von der 
bewilligt und an die Zwischenstelle ausgezahlt. 

- Im Übrigen erfolgt die Auszahlung im Rahmen des 
Gemeinsamen Antrags. 

Teil B Arten- und l)i(]>tOJ)Schu1tz 

Förderung der Artenvielfalt sowie der Anlage, Ge
staltung und Pflege von Biotopen (Auszahlung nicht 
über den Gemeinsamen Antrag) 

Zweck der Zuwendung 

- Artenschutz, 

- Biotopgestaltung und -neuanlage, 

- Biotop- und Landschaftspflege. 

Zuwendungsem pfänger 

Zuwendungsempfänger sind: 

- Natürliche Personen, 

- Juristische Personen des öffentlichen Rechts, 

- Juristische Personen des Privatrechts, 

- Gebietskörperschaften, 

- Zwischenstellen. 

Bewilligungsstellen 

Bewilligungsstellen sind 

- Regierungspräsidien: 

bei Maßnahmen, die ein Stadt- oder Landkreis oder 
eine Einrichtung, an der ein Stadt- oder Landkreis 

. beteiligt ist, beantragt oder die kreisübergreifend 
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erfolgen sowie bei Vergabe von Aufträgen in deren 
Zuständigkeitsbereich, 

- ansonsten untere Verwaltungsbehörden. 

5.4 Art und Umfang, Höhe 
der Zuwendung 

Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförde
rung als Zuschuss in Form einer Anteils- oder Vollfi
nanzierung gewährt. 

5.4.1' Bewilligung bei einem Antrag 

- Landwirten oder Zusammenschlüssen von Land
wirten, unabhängig von ihrer Rechtsform, sowie 
natürlichen Personen, Ehrenamtlichen, Vereinen, 
und anderen juristischen Personen des Privatrechts 
kann bei der Anwendung von Flächensätzen nach 
Anhang 1 B in der Regel ein Zuschuss in Höhe von 
100% der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt 
werden. · 

- Gebietskörperschaften kann ein Zuschuss von 50 % 
und bei besonders naturschutzwichtigen Maßnah
men {siehe Numme;r 3.16) von 70% der zuwen
dungsfähigen Ausgaben als Anteilsfinanzierung 
gewährt werden. 

- Zwischenstellen kann e!ne Zuwendung von· 5Ö% 
und bei besonders naturschutzwichtigen Maßnah
men (siehe Nummer 3.16) von 70% der zuwen
dungsfähigen Ausgaben als Anteilsfinanzierung 
gewährt werden. 

- Im Übrigen kann der Zuschuss 70% der zuwen
dungsfähigen Ausgaben und bei Landwirten 90% 
der zu wendungsfähigen Ausgaben als Anteilsfinan
zierung betragen. 

- Die Aufwandsentschädigung für die Arbeitsleis
tung (Handarbeit) ehrenamtlicher Helfer erfolgt 
nach Anhang 1 B. 

- Als Teil einer Gesamtmaßnahme können durchlau
fende Kosten mit 100% (nach Maschinenringsät
zen) ersetzt werden. 

- Zuwendungsfähig sind die nach Anhang 1 ermittel
ten Ausgaben. 

- Bei Anträgen einer Gebietskörperschaft oder Teil
nehmergemeinschaft wird die unbare Eigenleistung 
in Form von geleisteter Arbeit, Maschinen- und 
Materialkosten aufgrundeines detaillierten Einzel
nachweises als zuwendungsfähig anerkannt. Die 
unbare Eigenleistung darf einen ortsüblichen Satz 
und einen angemessenen Zeitaufwand nicht über
schreiten. 

5.4.2 Bewilligung bei Vertrag oder Auftrag 

- Die Zuwendung erfolgt bei Landwirten oder Zu
sammenschlüssen von Landwirten (unabhängig 
von ihrer Rechtsform), natürlichen Personen, juris
tischen Personen des öffentlichen Rechts sowie. an
deren juristischen Personen des Privatrechts als 
Vollfinanzierung. 

- Zu wendungsfähig sind die nach Anhang 1 ermittel
ten Ausgaben. 

- Bei einem Auftrag sind die Kosten nach Anhang 1, 
durch Ausschreibung oder durch Einholung von 
Angeboten zu ermitteln. 

5.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

- Landwirte oder Zusammenschlüsse von Landwir
ten, unabhängig von ihrer Rechtsform, werden un
ter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vorrangig be
rücksichtigt. 

5.6 Verfahren 

- Die Zuwendung wird auf Antrag, oder über einen 
Auftrag oder Vertrag gewährt. 

- Der Antrag ist bei der Bewilligungsstelle anhand 
der entsprechenden Vordrucke zu stellen und bis 
spätestens 15. November des laufenden Jahres 
(keine Ausschlussfrist) einzureichen. 

- Die Bewilligungsstellen er:stellen einen Maßnah
menplan für Aufträge I Verträge, die im Folgejahr 
erteilt werden sollen. 

- Die Bewilligungsstellen geben die als zuwen
dungsfähig eingestuften und priorisierten Vorhaben 
bis Ende des laufenden Jahres an das Regierungs
präsidium in Form des Landschaftspflegepro
gramms weiter. 

- Für Vorhaben im Rahmen von PLENUM, 
LEADER, Biosphärengebiet, Nationalpark gelten 
ergänzend die dafür separat aufgestellten Verfah
rensvorschriften. 

- Die Vorhaben werden im Einvernehmen mit dem 
Regierungspräsidium bewilligt. 

- Auszahlungen sind für Anträge bei der Bewillic 
gungsstelle anhand des entsprechenden Vordrucks 
zu beantragen. 

- Der Zuwendungsempfänger oder Auftragnehmer 
steHt den Auszahlungsantrag beziehungsweise di.e 
Rechnung mit Verwendungsnachweis auf der Basis 
gezahlter Rechnungen und Zahlungsnachweisen 
beziehungsweise ausgeführter Tätigkeiten entspre
chend den Bestimmungen des Zuwendungsbe
scheids, des Vertrags oder Auftrags und legt ihn der 
Bewilligungsstelle zur Prüfung vor. Diese prüft den 
Zahlungsantrag nach den geltenden EU- und natio
nalen Regeln, insbesondere nach VV- LHO (Num
mer 11 zu § 44 LHO) vor der Auszahlung und weist 
den Betrag an. 

~Im Übrigen richtet sich das Verfahren bei EU-kofi
nanzierten Vorhaben nach den Bestimmungen der 
Kontrollkonzeption (siehe Nummer 10). 

- Gebietskörperschaften können .als Zwischenstelle 
eine Zuwendung erhalten und diese mit zusätzli
chen Mitteln bis zu der nach dieser Verwaltungs
vorschrift maximal möglichen Zuwendung für den 
jeweiligen Zuwendungsempfänger ergänzen. Maß
nahmen von Zwischenstellen werden nicht EU-ko
finanzieri:. 
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6 Teil C Grunderwerb zur ßiotopentwicklung, 
Entschädigung 

Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücks
gleichen Rechts im Rahmen einer Biotopentwick
lungsmaßnahme im überwiegend öffentlichen Inter
esse zum Zwecke des Naturschutzes, der Land
schaftspflege und der Landeskultur, Entsc;hädigung 
für die Aufgabe bestehender Anlagen. 

6.1 Zweck der Zuwendung 

Cl: Erwerb eines Grundstücks oder eines grund
stücksgleichen Rechts im Rahmen einer Biotop
entwicklungsmaßnahme durch Dritte. 

C2: Grunderwerb zum Eigentum des Landes. 

C3: Entschädigung für die Aufgabe einer. Anlage 
. oder deren Verlagerung (Ablösung eines Stör
faktors). 

6.2 Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsernpfänger sind 

- Cl: Naturschutzvereinigungen im Sinne von § 3 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes; Gebiets
körperschaften, 

- C2: juristische Personen des öffentlichen Rechts, 

- C3: juristische Personen des öffentlichen Rechts 
und des Privatrechts; natürliche Personen, Ge
bietskörperschaften. 

6.3 Bewilligungsstellen 

Bewilligungsstellen sind 

- Regierungspräsidien: 

Cl, ausgenommen Gebiete einer Biotopyernet
zungskonzeption oder Konzeption zur Sicherung 
der Mindestflur, 

C3, 

- untere Verwaltungsbehörden: 

Cl, beschränkt auf Gebiete einer Biotopvernet
zungskonzeption oder Konzeption zur Sicherung 
der Mindestflur. 

6.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

- Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektför
derung als Zuschuss gewährt. Der Grundstückser
werb kann nur als Bestandteil einer Biotopentwick
lungsmaßnahme gefördert werden. Die Obergrenze 
nachArtikel69 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
von 10% für Ausgaben zum Erwerb von Grundstü
cken kann nur überschritten werden, wenn das Vor
haben nachweislich zur Erhaltung , der Umwelt 
dient. 

- C 1: Für Gebietskörperschaften kann ein Zuschuss 
für die Projektförderung von 50% und bei beson
ders naturschutzwichtigen Maßnahmen (siehe 
Nummer 3.16) von 70% der zuwendungsfähigen 
Ausgaben,.im Übrigen von 90% der zuwendungs
fähigen Ausgaben als Anteilsfinanzierung gewährt 
werden. 

- C2, C3: Die Zuwendung erfolgt als Vollfinanzie
rung, die Ausgaben werden vertraglich vereinbart. 

Zur Ablösung von Störfaktoren (C 3) sind die för
derfähigen Kosten auf maximal 300 000 € be
schränkt. 

- Zuwendungsfähig sind der Kaufpreis und die Ne
benkosten (beispielsweise Grunderwerbssteuer, 
Beurkundungs- und Grundbuchgebühren, Vermes
sungskosten, Kosten für Wertermittlung), Kosten 
für die Biotopentwicklungsmaßnahme (Kalkula
tion erfolgt nach Anhang 1). 

- Der Kaufpreis darf den ortsüblichen Verkehrswert 
nicht übersteigen. Besteht die Gefahr, dass ohne 
Grunderwerb das Schutz- oder Vernetzungsziel 
nicht erreicht wird, kann ein Zuschlag von höchs
tens 30 % gewährt werden. 

- Zum Verkehrswert und zur Entschädigung ist die 
Stellungnahme einer fachkundigen Wertermitt
lungsstelle einzuholen; sofern vorhanden, kann die 
Kaufpreissammlung oder können die Bodenricht
werte der Kommune herangezogen werden. 

6.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

-Die Bewilligung erfolgt mit besonderen Nebenbe
stimmungen anhand des entsprechenden Vor
drucks, insbesondere ist die Verpflichtung im 
Grundbuch . durch eine beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit abzusichern. 

- Liegt die Eintragungsbewilligung des Grund
stückseigentümers vor, kann den Antrag, die 
Dienstbarkeit einzutragen, auch das Regierungs
präsidium stellen. In jedem Fall ist Kostenbefrei
ung zu beantragen. 

6.6 Verfahren 

-Die Zuwendung erfolgt auf Antrag (Cl) oder durch 
einen Vertrag (C2, C3). 

- Der Antrag (Cl) ist bei der unteren Verwaltungsbe
hörde anhand der entsprechenden Vordrucke zu 
stellen. Die untere Verwaltungsbehörde gibt den 
Antrag mit ihrer Stellungnahme an das Regierungs
präsidium weiter. 

- Für Vorhaben im Rahmen von PLENUM, 
LEADER, Biosphärengebiet, Nationalpark gelten 
die dafür separat aufgestellten Verfahrensvorschrif
ten. 

- Die Vorhaben werden im Einvernehmen mit dem 
Regierungspräsidium bewilligt. 

- Nach Abschluss des Vorhabens stellt der Zuwen
dungsempfänger den Zahlungsantrag beziehungs
weise die Rechnung mit Verwendungsnachweis auf 
der Basis bezahlter Rechnungen und Zahlungs
nachweisen beziehungsweise ausgeführter Tätig
keiten entsprechend den Bestimmungen des Zu
wendungsbescheids öder des Vertrags und legt ihn 
der Bewilligungsstelle zur Prüfung vor. Diese prüft 
und anerkennt den Zahlungsantrag nach den gel
tenden .EU- und nationalen Regeln, insbesondere 
nach VV-LHO (Nummer 11 zu § 44 LHO) vor der 
Auszahlung und weist den Betrag an. 
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- Im Übrigen richtet sich das Verfahren bei EU-kofi
nanzierten Vorhaben nach den Bestimmungen der 
Kontrollkonzeption Nummer l 0). 

Teil D Investitionen 

Investitionen im überwiegend öffentlichen Interesse 
zum Zwecke des Naturschutzes, der Landschafts
pflege und der Landeskultur sowie zur Erhaltung, 
Wiederherstellung und Verbesserung der Biodiversi
tät von Ökosystemen, des natürlichen Erbes und der 
Kulturlandschaft. 

Zweck der Zuwendung 

Dl: Investition in kleine landwirtschaftliche Be-
triebe: 

Errichtung, Erwerb oder Modemisierung von 
unbeweglichem Vermögen, 

Kauf von neuen technischen Anlagen der In
nenwirtschaft, 

Kauf von neuen Hangspezialmaschinen, ins
besondere, wenn sie überbetrieblich einge
setzt werden. 

D2: Investition in die Verarbeitung und Vermarktung 
naturschutzgerecht produzierter Erzeugnisse: 

Investitionen für die Vermarktung und Verar
beitung von Produkten aus Gebieten mit inte
grativem Naturschutzansatz, 

Bauliche Anlage oder technische Einrich
tung, 

Konzeption, insbesondere Marktanalyse, 
Entwicklungsstudie, Planung und externe 
Beratung zur Einführung der Konzeption, 
Durchführbarkeits- und Konzeptstudien, 
Marktforschung, Produktentwürfe, 

Organisation eines zu gründenden oder we
sentlich zu erweiternden Erzeugerzusam- . 
menschlusses, 

Gründungskosten für Erzeugerzusammen
schluss oder Ausgaben für die Erweiterung, 
Büroeinrichtung und -maschinen, Personal
und Geschäftskosten, Zusammenfassung und 
Aufbereitung der Qualitätsprodukte, externe 
Beratung, Qualitätskontrolle und -manage
ment, Umweltmanagement, Erstzertifizierung. 

D3: Investition für Landschaftsp±1ege: 

Bauliche Anlage einschl. technischer Ein
richtung, 

Fahrzeuge, Maschinen, Geräte oder techni
sche Hilfsmittel, 

Ausstellungen, Lehrpfade, Besucherlenkung, 
Besucherinformation. 

D4: Investition des Landes oder einer Einrichtung 
mit Landesbeteiligung. 

Bauliche Anlage einschließlich technischer 
Einrichtung, 

Fahrzeuge, Maschinen, Geräte oder techni
sche Hilfsmittel, 

Ausstellungen, Lehrpfade, Besucherlenkung, 
Besucherinformation. 

7.2 Zuwendungsempfänger 

7.3 

Zuwendungsempfänger sind 

- Dl: Natürliche und juristische Personen, die ein 
landwirtschaftliches Unternehmen bewirt
schaften, dessen Umsatzerlöse mindestens zu· 
25 % aus der Bodenbewirtschaftung oder der 
bodengebundenen Tierhaltung erzielt werden, 

- D2: Erzeugerzusammenschlüsse sowie Unterneh
men des Handels, der Be- oder Verarbeitung 
land- oder forstwirtschaftlicher Produkte, na
türliche Personen, juristische Personen des 
Privatrechts, 

- D3: Natürliche Personen, juristische Personen des 
Privatrechts, Gebietskörperschaften, 

- D4: juristische Personen des öffentlichen Rechts, 
juristische Personen des Privatrechts. 

Bewilligungsstellen 

Bewilligungsstellen sind 

- Ministerium: 

D4, 

- Regierungspräsidien: 

Dl, 

D3 bei Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen 
von mehr als 20 000 € sowie bei Maßnahmen, die 
ein Stadt- oder Landkreis oder eine Einrichtung, an 
der ein Stadt- oder Landkreis beteiligt ist, beantragt 
oder die kreisübergreifend erfolgen, 

D2, mit Vorortfunktion des Regierungspräsidiums 
Tübingen für ökologisch erzeugte Produkte und 
des Regierungspräsidiums Stuttgart für regional er
zeugte Produkte. 

Bei Vorhaben (D2) im Rahmen eines vom Ministe
rium anerkannten Gebiets mit integrativ wirken
dem Naturschutzansatz kann das Regierungspräsi
dium die Zuständigkeit an die untere Verwaltungs
behörde (Sitz der Geschäftsstelle) übertragen, 

D4, 

- untere Verwaltungsbehörden: 

D2 und D3 bei Maßnahmen rillt einem Investitions
volumen von bis zu 20000 €, ausgenommen Maß
nahmen, die ein Stadt- oder Landkreis oder eine Ein
richtung an der ein Stadt- oder Landkreis beteiligt 
ist, beantragt oder die kreisübergreifend erfolgen. 

7.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

- Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektför
derung als Zuschuss gewäh1i. 

- Es können folgende Zuschüsse als Anteilsfinanzie
rung gewährt werden: 

Dl: 

- Für Stallbauinvestitionen, die die baulichen An
forderungen an eine besonders tiergerechte Hal
tung erfüllen (Premiumförderung), wird ein Zu-
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schuss in. Höhe von 40% gewährt. Abweichend 
davon werden Stallbauten für Rinder mit einem 
Zuschuss in Höhe von 30% gefördert. Werden 
lediglich die besonderen Anforderungen an den 
Umwelt- und Klimaschutz und die Basisanforde
rungen bei Stallbauten erfüllt, beträgt der Zu
schuss 20%. 

D2: 

- für Organisationskosten eines Zusammenschlus
ses von Landwirten im 1. Jahr 90%, im 2. Jahr 
70%, im 3. Jahr 50%, im 4. Jahr 30% und im 5. 
Jahr 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben. 
Der Zuschusshöchstbetrag ist jedoch auf insge
samt 400 000 € je Erzeugergemeinschaft be
grenzt, 

- im Übrigen 40% der zuwendungsfähigen Ausga
ben, 

bei Vermarktungskonzeptionen insgesamt höchs
tens jedoch bis zu 40 000 €. 

D3: 

- Gebietskörperschaften 50 % und bei besonders na
turschutzwichtigen Maßnahmen (siehe Nummer 
3.16) 70% der zuwendungsfähigenAusgaben, 

- VereineNerbände 70% und bei besonders natur
schutzwichtigen Maßnahmen (siehe Nummer 
3 .16) 90% der zu wendungsfähigen Ausgaben, 

- Landwirte, Zusammenschlüsse von Landwirten, 
Personen des Privatrechts: 

für Ställe, bauliche Anlagen (ohne Weidezäune), 
Maschinen, Fahrzeuge, technische Hilfsmittel 
50% der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

für Ausstellungen, Lehrpfade, Besucherlenkung, 
Besucherinformation und Weidezäune 70% und 
bei besonders naturschutzwichtigen Maßnahmen 
(siehe Nummer 3:16) 90% der zuwendungsfähi
gen Ausgaben. 

D4: 

- Die Zuwendung beziehungsweise Ausgabe er
folgt als Vollfinanzierung oder Anteilsfinanzie
rung, abhängig von der Vereinbarung des Landes 
mit dem Antragsteller. 

- Bei Zuwendungen an Landwirte ist die Mehrwert
steuer nicht zuwendungsfähig. 

- Bei einer Investition sind Ausgaben für Architek
ten-, Ingenieur- und Beraterhonorare, Durchführ-. 
barkeitsstudien sowie für den Erwerb von Patenten 
und Lizenzen bis zu 12% der zu wendungsfähigen 
Ausgaben anrechenbar. 

- Bei D1/D3 kann die Maßnahme von einem qualifi
zierten Betreuer begleitet werden. Die Betreuer
kosten sind Bestandteil des Investitionsvolumens. 

7.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

- Der Erzeugerzusammenschluss oder das Unterneh
men, dessen Antrag eine ökologische oder regio
nale landwirtschaftliche Erzeugung voraussetzt, 
hat sich einem Kontrollverfahren hinsichtlich der 
ökologischen Erzeugung oder der regionalen Her-

kunft zu unterziehen. Das Kontrollkonzept ist Be
standteil des Antrags. Für die ökologischen Er
zeugnisse gelten die Vorschriften der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 
über die ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichmmg von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen und des dazugehörigen Gemein
schaftsfolgerechts und zur Aufhebung der Verord
nung (EWG) Nr. 2092/91 (ABL Nr. L 189 vom 
20. 07.2007, S.1), geändert durch die Verordnung 
(EG) Nr. 967/2008 .des Rates vom 29. September 
2008 (ABL Nr. L 264 vom 03. 10.2008, S. 1 (Gec 
meinschaftslogo) und die Berichtigung der Verord
nung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 
2007 (ABL Nr. L 300 vom 18.10. 2014, S. 72). 

- Die Zuwendung nach Teil A und B hat Vorrang vor 
einer Zuwendung für Maschinen und Geräte. Ma
schinen und Geräte für die Landschaftspflege kön
nen ausnahmsweise gefördert werden, wenn eine 
Zuwendung nach Teil A oder B nicht zweckdien
lich ist. 

- Bei Investitionen im Zusammenhang mit der land
wirtschaftlichen .Nutztierhaltung werden tierge
rechte Haltungsformen gegenüber konventionellen 
Haltungsformen bevorzugt gefördert. 

- Zweckbindungsfrist Die Zuwendung für Investiti
onen erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für 
den Fall, dass die geförderten Gebäude innerhalb 
eines Zeitraums von zwölf Jahren ab dem folgen
den Jahr der letzten Auszahlung, Maschinen, Fahr
zeuge, technische Einrichtungen (einschließlich 
Zäune) und Geräte innerhalb eines Zeitraums von 
fünf Jahren, ab dem folgenden Jahr der letzten Aus
zahlung, veräußert oder nicht mehr dem Zuwen
dungszweck entsprechend verwendet werden. 

- Maschinen oder Geräte können nicht über Teil D 1 
und D3 gefördert werden, wenn diese auf Flächen 
zum Einsatz kommen, auf denen LPR-Maßnahmen 
nach Teil A oder B anhand Anhang 1 B gefördert 
werden (Maschinenkosten sind dort bereits in der 
Kalkulation enthalten). Der Einsatz einer über LPR 

· geförderten Maschine oder eines Geräts ist wäh
rend der Zweckbindungsfrist nur dann mit Maß
nahmen nach LPR Teil A oder B möglich, wenn die 
Maschinenkosten aus den Kalkulationen nach LPR 
Anhang 1B herausgerechnet werden. 

- Bei investiven Maßnahmen können Sachleistun
gen, für die keine durch Rechnungen oder gleich
wertige Belege nachgewiesene Barzahlung erfolgt 
ist, nur unter den Voraussetzungen des Artikels 69 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gefördert wer
den. 

7.5.1 Ergänzende Zuwendungsbestirr~;mungen zu D 1 
undD3: · 

- Die Bestimmungen der Nummer 3.2 finden für 
Maßnahmen nach D 1 keine Anwendung. · 

-Bei Maßnahmen nach D1 darf der landwirtschaftli
che Betrieb einen Standardoutput von 80 000 € 
nicht überschreiten. 
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- Bei Maßnahmen nach D 1 beträgt das förderfähige 
Investitionsvolumen mindestens 20000 € und ma
ximal 200000 €. 

- Der Empfänger einer Zuwendung muss über eine 
fachliche Zuverlässigkeit verfügen, die ihn befä
higt, einen land- oder forstwirtschaftliehen Betrieb 
ordnungsgemäß zu führen. 

- Nachweis einer nachhaltigen Tragfähigkeit der 
Maßnahme durch eine differenzierte Planungsrech
nung oder Vorlage eines Investitionskonzeptes. 

7.5 .2 Ergänzende Zuwendungsbestimmungen 
zuD2: 

- Die Zuwendung wird nur gewährt in einem vom 
Ministerium anerkannten Gebiet mit integrativ wir
kendem Naturschutzansatz oder in einem von der 
unteren Verwaltungsbehörde anerkannten Gebiet 
zur Sicherung der Mindestflur. 

- Die Zuwendung darf den Zielsetzungen der Ver
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen 
Parlament und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für land
wirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/ 
79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 
(ABI. L 347 vom 20.12. 2013, S.679, ber. Abl. 
L 189 vom 27. 6. 2014, S.261) in der jeweils gelten
den Fassung oder des Gemeinschaftsfolgerechts 
nicht widersprechen. 

- Ein Erzeugerzusammenschluss muss aus mindes
tens zwei Erzeugern bestehen und für mindestens 
fünf Jahre vertraglich vereinbart werden. 

- Die Zuwendung wird entsprechend der Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014 nur gewährt an Erzeugergrup
pierungen oder -Organisationen, die von. der zustän
digen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats auf 
der Grundlage eines Geschäftsplans förmlich aner- · 
kannt worden sind. 

- Investitionen für die Vermarktung oder Verarbei
tung von Drittlandsware sind ausgeschlossen. 

- Bei Konzeptionen hat der Empfänger zu gewähr
leisten, dass die Interessen der Erzeuger in beson
derer Weise berücksichtigt werden. 

-Der Empfänger einer Zuwendung hat siCh hinsicht
lich der ökologischen Erzeugung oder der regiona
len Herkunft einem Kontrollverfahren zu unterzie
hen. Das Kontrollkonzept ist Bestandteil des An
trags und zuwendungsfähig. Die Dauerhaftigkeit 
des Vorhabens muss gesichert erscheinen. 

- Zuwendungen können nur kleineren oder mittleren 
Unternehmen (KMU) gewährt werden. 

7.6 Verfahren 

- Die Bewilligung erfolgt auf Antrag (Dl, D2, D3) 
oder als Auftrag oder Vertrag (D4 ). 

- Die Entscheidung über Vorhaben nach D2, D3 wird 
im Benehmen zwischen der Naturschutzbehörde 
und der Landwirtschaftsbehörde abgestimmt, so
fern landwirtschaftliche Belange berührt sind. 

- Ein Antrag ist anhand der entsprechenden Vordru
cke zu stellen. 

- Für Vorhaben im Rahmen von PLENUM, 
LEADER, Biosphärengebiet, Nationalpark gelten 
die dafür separat aufgestellten Verfahrensvorschrif
ten. 

- Die Bewilligungen der unteren Verwaltungsbe
·hörde erfolgen im Einvernehmen mit dem Regie
rungspräsidium. 

- Auszahlungen sind bei der Bewilligungsstelle an
hand des entsprechenden Vordrucks zu beantragen. 

- Der Zuwendungsempfänger stellt den Zahlungsan
trag (Rechnung mit Verwendungsnachweis) auf der 
Basis gezahlter Rechnungen und Zahlungsnach
weisen beziehungsweise ausgeführter Tätigkeiten 
entsprechend den Bestimmungen des Zuwendungs
bescheids, Vertrags oder Auftrags und legt ihn der 
Bewilligungsstelle zur Prüfung vor. Diese prüft den 
Zahlungsantrag nach den geltenden EU- und natio
nalen Regeln, insbesondere nach VV-LHO (Num
mer 11 zu § 44 LHO) vor der Auszahlung und weist 
den Betrag an. 

- Im Übrigen richtet sich das Verfahren bei EU-kofi
nanzierten Vorhaben nach den Bestimmungen der 
Kontrollkonzeption (siehe Nummer 10). 

8 Teil E Dienstleistungen 
Dienstleistungen im überwiegenq öffentlichen .Inter
esse zum Zwecke des Naturschutzes, der Land
schaftspflege und der Landeskultur, Erhaltung, Wie
derherstellung und Verbesserung der Biodiversität, 
des natürlichen Erbes und der Kulturlandschaft. 

8.1 Zweck der Zuwendung 
El: Dienstleistung für Biotopverne~ung und Min

destflur: 

- Konzeption, 

- Beratung, 

- Management, 
- Durchführung von Maßnahmen, insbeson-

dere zur Sensibilisierung von Akteuren 'und 
der Öffentlichkeit. 

E2: Dienstleistung im Rahmen von integrativ wir
kendem Naturschutzansatz: 

- Management, 

- Koordinierung der Umsetzung von Vorhaben; 

- Information, Beratung und Aktivierung der 
Bevölkerung, 

- Begleitende Öffentlichkeitsarbeit und Um
weltbildung. 

E3: Dienstleistung zum Zwecke des Naturschutzes, 
der Landschaftspflege und Landeskultur: 

- Studie und Konzeption, 

- Untersuchung, 

- Beratung, 

- Monitoring, 
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Management, Betreuung. 

Durchführung von Maßnahmen, insbeson
dere Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung, 
Information der Öffentlichkeit für Belange 
des Natur- und Umweltschutzes. 

8.2 Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger sind 

E 1: Gebietskörperschaften, 

E2: juristische Personen des Privatrechts, juristische 
Personen des öffentlichen Rechts. 

E3: natürliche Personen, juristische Personen des 
Privatrechts, juristische Personen des öffentli
chen Rechts, Gebietskörperschaften. 

8.3 Bewilligungsstellen 

Bewilligungsstellen sind 

- Ministerium: 

E3, 

- LUBW: 

E3, 

- FVA: 

E3, 

- Regierungspräsidien: 

Maßnahmen, die ein Stadt- oder Landkreis oder 
eine Einrichtung, an der ein Land- oder Stadtkreis 
beteiligt ist, beantragt (E 1) oder die kreisübergrei
fend erfolgen (El, E3) 

E2, 

E3, ausgenommen Nicht-Aufforstungsgebiete, Ge
biete einer Biotopvernetzungskonzeption oder 
Konzeption zur Sicherung der Mindestflur, 

- untereVerwaltungsbehörden: 

El und E3, ausgenommen Maßnahmen, die ein 
Stadt- oder Landkreis oder eine Einrichtung, an der 
ein Land- oder Stadtkreis beteiligt ist, beantragt 
oder die kreisübergreifend erfolgen. 

8.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

- Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektför
derung als Anteils- oder Vollfinanzierung gewährt. 

- Anteilsfinanzierung wird gewährt: 

bei Personen des öffentlichen Rechts und Gebiets
körperschaften 50% und bei besonders natur
schutzwichtigen Maßnahmen (siehe Nr. 3.16) 70% 
der zu wendungsfähigen Ausgaben, 

ansonsten beträgt sie 70% und bei besonders natur
schutzwichtigen Maßnahmen (siehe Nummer 3.1 6) 
90% der zu wendungsfähigen Ausgaben. 

- Vollfinanzierung wird gewährt bei einem Auftrag 
oder Vertrag. 

- Vereine oder Verbände können bei E3 mit Aus
nahme von öffentlich-rechtlichen Verträgen aus
schließlich über Anträge gefördert werden. 

- Zuwendungsfähig sind die durch Belege nachge
wiesenen Ausgaben. 

- Bei vom Land mit Personen des Privatrechts oder 
des öffentlichen Rechts vereinbarten Vorhaben 
oder bei Vorhaben einer Einrichtung mit Landesbe
teiligung erfolgt die Zuwendung als Vollfinanzie
rung oder Anteilsfinanzierung, abhängig von der 
getroffenen Übereinkunft des Landes mit dem An-· 
tragstell er oder Vertragsnehmer. 

8.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

Soweit Maßnahmen gefördert werden, zu denen öf
fentliche oder private Zuwendungsempfänger Sach
leistungen (Güter oder Dienstleistungen) 
für die keine durch Rechnungen oder gleichwertige 
Belege bescheinigte Bezahlung eli'olgt, sind die Be
stimmungen des Artikel 69 der Verordnung 
Nr. 1303/2013 zu beachten. 

8.5.1 Ergänzende Bestimmungen zu E I 

- Die Konzeptionen zur Biotopvernetzung und zur 
Mindestflur sind durch Informationsveranstaltun
gen zu begleiten. Eine breite Bi.irgerbeteiLigung, 
vor allem der Landwirte, ist anzustreben. 

- Bei den Konzeptionen zur Biotopvemetzung ist der 
landesweite Biotopverbund als fachliche Grund
lage zu berücksichtigen. 

- Die Mindestt1urkonzeption ist mit betroffenen Trä
gern öffentlicher Belange einvernehmlich abzu
stimmen. 

8.5.2 Ergänzende Bestimmungen zu E 2 

- Die Zuwendung wird nur gewiilirt in einem vom 
Ministerium anerkannten Gebiet mit integrativ wir
kendem Naturschutzansatz oder bei einer vom Mi
nisterium m1erkannten Einrichtung. 

8.5.3 Ergänzende Bestimmungen zu E 3 

- Die Maßnahmen werden von einer fachlich 
zierten Person durchgeführt. 

- Maßnahmen, die Bestandteil von Lehrgängen oder 
Praktika als Teil normaler Programme oder Ausbil
dungsgänge sind, sind nicht zuwendungsfähig. 

8.6 Verfahren 

- Die Bewilligung erfolgt auf Antrag E2, E3), 
oder durch Auftrag beziehungsweise Vertrag 

- Ein Antrag ist bei der Bewilligungsstelle anband 
der entsprechenden Vordrucke zu stellen. Die un
tere Verwaltungsbehörde gibt die als zuwendungs
fähig eingestuften Anträge an das Regierungspräsi
dium weiter. Die Bewilligungen der unteren Ver
waltungsbehörden erfolgen im Einvernehmen mit 
dem Regierungspräsidium. 

- Die LUBW, die FVA und die Regierungspräsidien 
erstellen für ihren Aufgabenbereich entsprechende 
Jahrespläne. 

- Für Vorhaben im Rahmen von PLENUM, LEA
DER, Biosphärengebiet, Nationalpark gelten die 
dafür separat aufgestellten Verfahrensvorschriften. 
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- Der Zuwendungsempfänger stellt den Zahlungsan
trag beziehungsweise die Rechnung mit Verwen
dungsnachweis auf der Basis gezahlter Rechnun
gen und Zahlungsnachweisen beziehungsweise 
ausgeführter Tätigkeiten entsprechend den Bestim
mungen des Zuwendungsbescheids, des Vertrags 
oder des Auftrags und legt ihn der Bewilligungs
stelle zur Prüfung vor. Diese prüft den Zahlungsan
trag nach den geltenden EU- und nationalen Re
geln, insbesondere nach VV-LHO (Nummer 11 zu 
§ 44 LHO) vor der Auszahlung, erstellt einen Be
scheid und weist den Betrag an. 

- Im Übrigen richtet sich das Verfahren bei EU-kofi
nanzierten Vorhaben nach den Bestimmungen der 
Kontrollkonzeption (siehe Nummer 10). 

Cross Compliance bei EU-kofinanzierten 
Vorhaben 
Werden die verbindlichen Anforderungen der Artikel 
93ff. und der Anhang II der VO (EU) Nr.1306/2013 
und gegebenenfalls die nationalen Bestimmungen, 
die die Grundanforderungen konkretisieren oder um
setzen, von den Begünstigten der Maßnahmen nach 
Teil A (Vertragsnaturschutz) nicht im gesamten Un
ternehmen erfüllt, so wird der Gesamtbetrag der in 
dem betreffenden Kalenderjahr zu gewährenden Zah
lung für diese Maßnahmen gekürzt oder es wird kei
nerlei Zahlung geleistet (Artikel 97 ff. der Verord
nung (EU) Nr. 1306/2013 und Artikel 38ff. der Ver
ordnung (EU) Nr. 640/2014). 

Kontrollen und Sanktionen 
Die Dienststellen des Landes, des Bundes und der 
Europäischen Gemeinschaften sind entsprechend der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, Titel VI berechtigt, 
Kontrollen vor Ort vorzunehmen. 

Die Verwaltungs-, Vor-Ort-, Zweit- und Ex-Post
Kontrollen einschließlich etwaiger Kürzungen und 
Sanktionen erfolgen auf der Grundlage der Verord
nung (EU) Nr. 809/2014 sowie Verordnung (EU) 
Nr. 640/2014. 

Publizität bei EU-kofinanzierten Vorhaben 

Bei allen Investitionsvorhaben ist der Zuwendungs
empfänger verpflichtet, die Öffentlichkeit in geeigne
ter Weise auf die Unterstützung durch die öffentliche 
Hand hinzuweisen. Die Informations- und Öffentlich
keitsarbeit hat mit'Postem!Erläuterungstafeln und ge
gebenenfalls auf Internetseiten und bei Informations
und Kommunikationsmaterial (z. B. Broschüren, 
Flyer) zu erfolgen. Nähere Informationen hierzu sind 
dem Merkblatt »Verpflichtungen des Begünstigten 
bezüglich Informations- und PR-Maßnahmen« zu 
entnehmen. 

Transparenz bei EU-kofinanzierten Vorhaben 

Angaben über die Bmpfangerinnen und Empfänger 
von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für 
die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Länd-

liehen Raumes (ELER) urid die Beträge, die jede 
Empfängerin oder jeder Empfänger erhalten hat, 
werden auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 908/2014 
im Internet veröffentlicht. Diese Daten können 
zum Zweck des Schutzes der finanziellen Interessen 
der Europäischen Union von Rechnungsprüfungs
und Untersuchungseinrichtungen der Europäischen 
Union, des Bundes, der Länder, der Kreise und der 
. Gemeinden verarbeitet werden. Auf nähere Informa
tionen in den Antragsunterlagen wird verwiesen. 

13 Beihilferechtliche Grundlagen nach Artikel 107 
und 108AEUV 
- Die Zuwendungen nach Teil A (Landwirte), B, C3, 

Dl, D2 und D3, die unter Artikel42 AEUV fallen, 
sind nach Artikel 81 und 82 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 von der EU-Kommission geneh
migt. 

- Die Zuwendungen nach Teil A für andere Landbe
wirtschafter und nicht im Agrarsektor tätige Unter
nehmen sind a11f Grundlage der Rahmenregelung 

· 2014/C 204/01 Kapitel3.4 bei der EU-Kommission 
notifiziert. 

- Die Zuwendungen nach Teil D2 sind für Erzeuger
gruppierungen und -Organisationen nach Artikel19 
der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 von der An
meldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 be
freit (Registrierung unter Identifizierungsnummer 
SA.42211). 

- Die Zuwendungen nach Teil D2 (für Investitionen 
im Bereich Verarbeitung und Vermarktung), D3, E3 
(sofern damit wirtschaftliche Auswirkungen ver
bunden sind) erfolgen gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 (De-minimis-Beihilfen). 

14 Inkrafttreten, Geltungsdauer, Außerkrafttreten 

Die Verwaltungsvorschrift tritt am 01. 01.2015 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer 
Kraft. Gleichzeitig treten die Landschaftspflegericht
linie 200? voni 14. März 2008 - Az.:58-8872.00 
(GABL 2008, S.151), die zuletzt durch die Verwal
tungsvorschrift vom 16. Dezember 2013, Az. 20-
88400.02 MEPL li (GABI. 2014, S. 9) geändert wor
den ist und entsprechende Durchführungsregelungen 
außer Kraft. 

15 Anhang 

LPR Anhang 1 - Kalkulation von Landschafts
pflege-Leistungen 

(Die Kalkulation für die Zuwendungsbeträge setzt als 
Berechnungsgrundlage eine Bearbeitung der Flachen 
mit Schlepper voraus. 

A. Zuwendungsbeträge bei LPR-Teil Al 
(LPR Codes 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206) 

Die Zuwendungsbeträge berücksichtigen Arbeitsauf
wand und Einkommensverluste bei der Ausführung 
der vereinbarten Tätigkeiten. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Einführung oder Beibehaltung einer extensiven 
Ackerbewirtschaftung ohne Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln, Nutzungsaufgabe 
der Ackerbewirtschaftung 
1.1 Beibehaltung ohne Stickstoffdüngung 590 €/ha 

1.2 Beibehaltung mit angepasster 
Stickstoffdüngung 350 €/ha 

1.3 Aufgabe der Ackerbewirtschaftung zur 
Schaffung höherwertiger Biotope 370 €/ha 

Umstellung von Acker- auf extensive Grünland
bewirtschaftung ohne Einsatz von Pflanzen
schutzmitteln 

2.1 ohne Stickstoffdüngung 

2.2 mit angepasster Stickstoffdüngung 

510 €/ha 

390 €/ha 

Grünlandbewirtschaftung ohne Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln 

3.1 einschürige Mahd und keine 
Stickstoffdüngung 

~· 

3.2 zweischürige Mahd und keine 
Stickstoffdüngung 

3.3 mehr als zweischürige Mahd und keine 
Stickstoffdüngung zur Aushagerung 

310 €/ha 

400€/ha 

von 'brachgefallenem Grünland 440 €/ha · 

3.4 mehr als zweischürige Mahd und keine 
Stickstoffdüngung zur Aushagerung 
von Intensivgrünland 410 €/ha 

3.5 zweischürige Mahd und angepasste 
Stickstoffdüngung 350 €/ha 

3.6 mehr: als zweischürige Mahd und 
ngepasste Stickstoffdüngung 

3.7 Aufgabe der Bewirtschaftung zur 
Schaffung höherwertiger Biotope 

310 €/ha 

520€/ha 

Beweidung ohne Einsatz von Pflanzenschutz- und 
(nicht auf der Weide angefallenen) Stickstoff
Düngemitteln 

4.1 Hütehaltung - ein bis zwei Weide-
gänge 360 €/ha 

4.2 Hütehaltung - mehr als zwei Weide-
gänge 550 €/ha 

4.3 Extensive Standweide 250 €/ha 

4.4. Koppelweide 310 €/ha 

· Zulagen Ackerbewirtschaftung 

5.1 zusätzliche Maßnahmen zum Schutz gefährde
ter Arten 

5 .1.1 bei hohem Arbeits- und Beratungs-
aufwand 340 €/ha 

5.1.2 bei geringerem Arbeits- und Beratungs-
aufwand 260 €/ha 

5.2 Bewirtschaftung in Form von 
Ackerrandstreifen 100 €/ha 

5.3 Maßnahmen auf Flächen mit hoher Bonität 
(Ackerzahl >60) 150 €/ha 

6. Zulagen Grünlandbewirtschaftung 
6.1 zusätzliche Maßnahmen zum Schutz gefährde

ter Arten 

6.1.1 bei hohem Arbeits- und Beratungs-
aufwand 75 €/ha 

6.1.2 bei geringerem Arbeits- und Beratungs-
aufwand 40 €/ha 

6.2 Gesonderte Behandlung von Teilflächen: 
beispielsweise Stehenlassen von Altgrasbe
ständen auf 5-20 o/p der Fläche 

6.2.1 Stehenlassen von Altgras beständen, 
einjährig 

6.2.2 Stehenlassen von Altgras beständen, 
überjährig 

60€/ha 

90€/ha 

6.3 Einsatz von speziellen technischen 
Einrichtungen (beispielsweise Messer
balkenmähwerk, Zwillingsbereifung) 50 €/ha 

6.4 Mechanische Nachpflege 
(bei Beweidung) 85 €/ha 

6.5 Ziegen mitführen bei Hütehaltung 150 €/ha 

6.6 Ziegen mitführen bei Koppelhalturig/ 
Standweide 150 €/ha 

B. Sonstige Ausgaben bei LPR Teil Al (LPR-Code 
207), A2 (LPR-Code 209) und LPR Teil B und E 

- Lassen sich Ausgaben nicht nach den Ziffern 1-6 
kalkulieren, sind sie für den einzelnen Fall· nach 
objektiven Kriterien zu bestimmen. Die Ermittlung · 
der Ausgaben kann anband von Flächensätzen 
(€/ha) oder Stundensätzen (€/h) erfolgen. 

Hierzu sind grundsätzlich die im LaiS hinterlegten 
Sätze zu verwenden. 

- Flächensätze sind auf der Grundlage der aktuellen 
»KTBL Datensammlung Landschaftspfkge« in 
Verbindung mit den aktuellen » Verrechnungssätzen 
für Baden-Württemberg« des Landesverbands der 
Maschinenringe (Maschineriringsätze) zu ermit
teln. 

Sofern fachspezifische Umstände dies erfordern, 
können auch andere Grundlagen, wie die Verrech- • 
nungssätze von Forst BW oder »Kostendatei für 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege« des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt oder der »Schafreport« der Landesanstalt 
für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländli
chen Räume (LEL) herangezogen werden. 

- Bei Vergabe nach Stundensätzen an Landwirte bil
den die aktuellen Maschinenringsätze die Ober
grenze. Bei Vergabe durch Ausschreibung oder 
nach Einholung von Angeboten können sich andere 
Stundensätze ergeben. Arbeiten nach Stundensät
zen sind anband einer Leistungsbeschreibung für · 
Personal und Maschinen zu ermitteln. In diesem 
Fall sind dem Zahlungsantrag (Rechnung mit Ver
wendungsnachweis) beziehungsweise der Rech
nungslegung Rapportzettel beizufügen. 

- Investitionskosten für Zäune und der Transport von 
Tieren im Zusammenhang mit Beweidungsmaß-
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nahmen sind in den Zuwendungssätzen nach An
hang I A nicht enthalten. 

- Sonstige Leistungen Dritter sind auf der Grundlage 
von Ausschreibungen/Angeboten oder Kostenvor
anschlägen zu kalkulieren. 

- Anfallende Reisekosten werden auf der Grundlage 
des Landesreisekostengesetzes und der hierzu er
gangenen Bestimmungen in der jeweils geltenden 
Fassung berechnet und vergütet. 

- Wird bei einem Antrag eines Vereins oder Verbands 
die Pflegeleistung nach Stundensätzen kalkuliert, 
wird die Arbeitsleistung (Handarbeit) ehrenamtli
cher Helfer mit einer Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 30% des jeweils aktuellen Satzes der 
» Verrechnungssätzen für Baden-Württemberg« des 
Landesverbands der Maschinenringe (Maschinen
Iingsätze) abgegolten, sofern die aufgewendete 
Zeit entsprechend dokumentiert ist (Rapportzettel). 

- Der Einsatz von Maschinen inklusive Bedienperso
nal wird mit 70% der nach Maschinenringsätzen 
kalkulierten Kosten abgegolten 

- Entsorgungs- oder Verwertungskosten werden nach 
KTBL, Maschinenringsätzen, der Kostendatei des 
bayerischen LfU bzw. durch Ausschreibung oder 
Einholung von Angeboten ermittelt. 

C. Besondere Bestimmungen, Auflagen bzw. 
Bearbeitungshinweise zur Zielerreichung 

· - Die vertraglichen Inhalte sind am naturschutzfach
lichen Ziel auszurichten. Grundlage für die fachli
che Ausgestaltung der Vertragsbestimmungen sind 
bei Lebensraumtypen und Arten der FFH- bzw. Vo
gelschutzrichtlinie die Erhaltungs- und Entwick
lungsmaßnahmen, die in den Broschüren »Beein
trächtigungen von FFH-Gebieten« (LfU 2002) und 
»Handlungsanweisungen für Vogelschutzgebiete« 
(LfU 2005) beschrieben sind sowie die vorliegen
den Managementpläne für Natura 2000-Gebiete. 
Weiterhin sind die Arten- und Biotophilfskonzepte 
der LUBW sowie die Definitionen nach § 30 
BNatSchG in Verbindung mit§ 33 NatSchG heran
zuziehen. Bei anderen Arten werden die Vorgaben 
des Arten- und Biotopschutzprogramms (§ 39 
NatSchG) berücksichtigt. 

- Konkrete Vorgaben zur Beschränkung der Dün
gung müssen kontrollierbar sein. 

- Eine Vereinbarung nach den Nummern 3.3 oder 3.4 
sollte nach fünf Jahren in eine Vereinbarung nach 
Nummern 3.1 bis 3.2 übergehen. 

D. Allgemeine Empfehlungen für vertragliche 
Vereinbarungen: 

l. Bei allen Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes: 

- Boden schonend bearbeiten, 

- Vorgegebene beschränkte, dem ökologischen Ziel 
angepasste Düngung bis zu vollständigem Dünge
verzicht, 

- keine Ausbringung von Klärschlammprodukten, 

- keine Entwässerung, gegebenenfalls bestehende 
Anlage nach Vorgabe unterhalten, 

- keine Aufforstung, Auffüllung, Abgrabung, Abla
gerung oder sonstige vertragsfremde Nutzung, 

- Einhaltung der Vorgaben nach Cross Compliance 
und der guten fachlichen Praxis . 

2. Zusätzlich bei der Umstellung von Acker- auf ex
tensive Grün] andbewirtschaftung: 

- Begrünung nach Vorgabe, nach Möglichkeit mit 
autochthonem Saatgut 

3. Zusätzlich bei Grünlandbewirtschaftung: 

- Vorgaben zur extensiven Weide- oder Wiesennut-
zung. 

4. Zusätzlich bei der Aufgabe der Ackernutzung oder 
Grünlandbewirtschaftung: 

- keine Bewirtschaftung, möglich bleibt Wanderbe
weidung im Winterhalbjahr, 

- keine Entwässerung, gegebenenfalls Unterhalten 
einer bestehenden Anlage, nach Vorgabe. 

5. Zusätzlich bei Bewirtschaftungsaufgabe von Acker 
mit Offenhaltung der Fläche: 

- Pflege nach Vorgabe. 

6. Zusätzlich bei Beweidung: 

- Aufnahme von mindestens 2/3 des Aufwuchses pro 
Weidegang, 

- Einrichtung von Pferchen nur außerhalb natur
schutzfachlich hochwertiger Biotope zulässig. 
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